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Geleitwort Prof. Volker Rieble

Horst-Udo Niedenhoff hat sich ein Berufsleben lang mit der deutschen Betriebsverfassung 
beschäftigt, vor allem im Rahmen seiner Tätigkeit am Institut der Deutschen Wirtschaft. 
Dieses Buch zieht eine summa und liefert eine lebendige Darstellung all der Tiefen und 
Untiefen der betrieblichen Mitbestimmung in der Praxis.

Niedenhoff ist kein Jurist. Dementsprechend wendet sich sein Buch nicht an den Juris-
ten, der Rechtsrat in betriebsverfassungsrechtlichen Streitigkeiten sucht. Adressat sind viel-
mehr die Praktiker in den Betrieben, die den Alltag der mitbestimmten Arbeitswelt leben.

Der Autor kennt sich mit der Wirklichkeit der betrieblichen Mitbestimmung aus, wie 
kaum ein anderer. Er hat als einziger seinerzeit die Kosten der Mitbestimmung ermittelt. 
Seine Darstellung ist geprägt von der erfahrenen Lebenswirklichkeit, in der Dinge ge-
schehen, die es nach der Rechtsordnung nicht geben dürfte. Das fängt an bei gewerk-
schaftlich dominierten Betriebsräten, die  – gegen das Gesetz  – betriebliche Gewerk-
schaftspolitik betreiben. Und es endet nicht selten mit der Instrumentalisierung der Macht 
der Arbeitnehmerbank in den Aufsichtsräten durch unzulässige Kopplungsgeschäfte mit 
dem Vorstand.

Gelehrte Stimmen zur Betriebsverfassung, die das „law in the books“ präsentieren (und 
von der Lebenswirklichkeit kaum berührt sind) gibt es viele. Niedenhoff liefert das Gegen-
stück: eine Betrachtung über „law in action“.

Der Arbeitsrechtler wird womöglich die eine oder andere Feinheit vermissen. Der Um-
gang mit Betriebsräten findet indes an einer „Front“ statt, die nicht von Feinheiten geprägt 
ist. Wer davon etwas wissen will, ist mit diesem Buch gut bedient.

Prof. Dr. Volker Rieble ist Professor für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht an der 
Ludwig-Maximilian-Universität München und Direktor des Zentrums für Arbeits-
beziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR) in München.

 
Volker Rieble
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Geleitwort von Professor Sieg

Im Literatur- und Seminargeschäft gibt es viele Angebote, die sich mit der Vermeidung 
von Betriebsräten oder – wenn es sie denn schon gibt – mit der Beschränkung von deren 
Mitbestimmungsrechten befassen. Für Horst-Udo Niedenhoff ging es dagegen in seinen 
Büchern und Schulungen nie um das „Ob“ der Mitbestimmung, sondern stets um das 
„Wie“ in der Betriebsverfassungskultur. Er hat – obwohl, oder vielleicht auch weil er kein 
Jurist ist – § 2 Absatz 1 BetrVG (die Präambel des BetrVG), verinnerlicht wie kaum ein 
Betriebsverfassungsrechtler: „Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten …. vertrauensvoll 
und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeit-
gebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen“.

Niedenhoffs ansteckende Begeisterung für die Arbeitnehmermitbestimmung (die ich 
bei vielen gemeinsamen Seminaren und Kongressen erleben konnte) mag manchen er-
staunen, zumal er sein Berufsleben lang nicht Mitarbeiter eines gewerkschaftsnahen Insti-
tuts, sondern des Instituts der Deutschen Wirtschaft war. Für ihn ist die Einbindung der 
Arbeitnehmervertretungen in die sozialen, persönlichen und wirtschaftlichen Angelegen-
heiten des Betriebs jedoch auch ein wichtiger „Produktionsfaktor“ und damit „Chef-
sache“. Wie auch ich in meiner betrieblichen Praxis erleben konnte, hängt von einer ver-
trauensvollen qualifizierten Zusammenarbeit der Betriebspartner sowohl die Arbeitsplatz-
sicherheit der Arbeitnehmer als auch der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens ab. 
Richtig gelebt kann die Arbeitnehmer-Mitbestimmung ein Standortvorteil für Deutsch-
land sein.

Müssen sich Arbeitsrechtler häufig mit der Frage befassen, wie bei Streitigkeiten zwi-
schen den Betriebsparteien Lösungen vor Einigungsstellen und Gerichten gefunden wer-
den können, ging es für Niedenhoff stets darum, eine „Streitkultur der Betriebspartner“ zu 
schaffen, mit der innerbetriebliche Meinungsverschiedenheiten innerbetrieblich gelöst 
werden können.

Wer keine Information über Gerichtsentscheidungen zu Rechtsproblemen schwieriger 
Betriebsparteien sucht, sondern eine Arbeitsanleitung für eine funktionierende faire und 
kooperative Betriebspartnerschaft, hat mit diesem Buch die optimale Lektüre.
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Prof. Dr. Rainer Sieg ist Professor an der Universität Passau und war Konzernsprecher-
ausschussvorsitzender der leitenden Angestellten und Mitglied des Aufsichtsrats der 
Siemens AG.

Professor Dr. Rainer Sieg

Geleitwort von Professor Sieg
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Vorwort − Zum Gebrauch des Buches

Die Bundesrepublik Deutschland ist im internationalen Vergleich das Land mit den meis-
ten Mitbestimmungsgesetzen. Nirgendwo sonst sind die Rechte der Arbeitnehmer so weit-
gehend geregelt wie hier. Und das bereits seit über 100 Jahren!

Im Mittelpunkt dieser betrieblichen Mitbestimmung stehen die Mitwirkung − und Mit-
bestimmungsrechte der Betriebsräte in sozialen, personellen und wirtschaftlichen An-
gelegenheiten.

Für die Arbeitnehmer bedeuten diese Rechte Sicherheit und Konsens mit dauerhaften 
Lösungen. Von einer partnerschaftlichen und qualifizierten Zusammenarbeit von Arbeit-
geber und Betriebsrat hängt aber auch der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens in 
hohem Maße ab. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist daher eine funktionierende 
Betriebspartnerschaft ein Kernelement der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.

Mit 31 Abbildungen, 33 Übersichten, 47 Tabellen und 18 Dokumenten bietet dieses 
Buch eine umfangreiche Information über die Entwicklung und die Zukunft des Betriebs-
rätewesens in Deutschland. Es ist zugleich auch eine Arbeitsanleitung für über 300.000 
Betriebsratsmitglieder und Ersatzmitglieder, sowie für Arbeitgeber und Management. Das 
Interesse an dieser Veröffentlichung kann gleichfalls bei den Gewerkschaften liegen, denn 
Betriebsräte sind in einem erheblichen Maße an der Mitgliederwerbung beteiligt.

Die Darstellungen eignen sich ebenso für vielfältige Präsentationszwecke, um Fakten 
und Entwicklungen der betrieblichen Mitbestimmung durch Vorträge und Seminare in 
Unternehmen und Verbänden darzustellen.

Zunächst wird in diesem Buch der Begriff der Mitbestimmung erläutert, da er in der 
Öffentlichkeit oft unterschiedlich interpretiert wird (Kap. 1).

Es folgen die rechtliche und politische Entwicklung der Arbeitnehmervertretung Be-
triebsrat vom Arbeiterausschuss bis hin zum Mitgestalter des heutigen und künftigen 
Arbeitslebens (Kap. 2). Beschrieben werden hier die 11 Zeiträume der Mitwirkung und 
Mitbestimmung der Betriebsräte, beginnend mit der Errichtung der ersten freiwilligen 
Arbeiterausschüsse in vier Druckereien zu Eilenburg im Jahre 1850 bis hin zum Inkraft-
treten des Betriebsrätestärkungsgesetzes im Jahre 2022.
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Das Kap. 3: Die Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz von 1952 in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 
und der Änderung vom 10 Dezember 2021 soll dem interessierten Leser einen kompakten 
Überblick über den heutigen Stand der rechtlichen Stellung der Arbeitnehmervertretung 
Betriebsrat geben. Dazu zählt im Besonderen der kurzgefasste Leitfaden durch das Be-
triebsverfassungsgesetz und die Darstellung der Amtsausübung des Betriebsrats.

Die Erweiterung der Betriebsratsinformation auf die europäische Ebene, Kap. 4: Der 
Europäische Betriebsrat, vervollständigt den Einfluss des Betriebsrats auf die Willens-
bildung im Unternehmen.

Mit den Übersichten „Praxis-Check“ soll in diesen Kapiteln auf die teilweise unter-
schiedlichen Praktiken in den Betrieben hingewiesen werden. Der Autor dieses Buches hat 
über 30 Jahre für das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) empirische Unter-
suchungen zu den Themen „Betriebsratswahlen“, „Die Praxis der betrieblichen Mit-
bestimmung“ und „Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Betriebsrat“ durchgeführt (siehe 
Gesamtliteratur).

In den Jahren von 1975 bis 2020 leitete der Autor Seminare für Betriebsräte und 
Führungskräfte in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen. Die Erfahrungen aus diesen 
Seminaren und der dort beantworteten Fragebögen zur Praxis der Zusammenarbeit von 
Arbeitgeber und Betriebsrat sind – neben der IW-Tätigkeit – in diese Veröffentlichung ein-
geflossen.

Einen breiten Raum in dieser Veröffentlichung nehmen die Erkenntnisse aus der Ent-
wicklung des Betriebsratsamtes im Laufe der über 100-jährigen Geschichte ein (Kap. 6).

Der Betriebsrat hat sich vom Arbeiterausschuss hin zu einem volkswirtschaftlichen 
Produktionsfaktor entwickelt. Der Betriebsrat ist gleichzeitig „Sprachrohr“ der Arbeit-
nehmer und Mittler zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Er ist Meinungsbildner 
im täglichen Arbeitsablauf im Betrieb.

„Führende Betriebsräte“ sind „Multifunktionäre“ geworden und haben sich durch stete 
Wiederwahl fast zu „Berufsbetriebsräten“ entwickelt. Sie sind als „Multiplikatoren“ von 
politischen Meinungen und daher auch interessant für betriebsexterne Gruppierungen.

Die Zusammensetzung der Betriebsräte ist aus diesen Gründen sowohl für die Arbeit-
geber als auch für die Arbeitnehmer von entscheidender Bedeutung, wenn es um den 
„Mehrwert der betrieblichen Mitbestimmung“ geht, zumal sich tarifpolitische Ent-
scheidungen immer häufiger auf die betriebliche Ebene verlagern.

Beschrieben werden der „typische“ Betriebsrat (Kap.  7) und die „Kosten der An-
wendung des Betriebsverfassungsgesetzes“. Das Kap. 5: Der Betriebsrat im Spiegel aus-
gewählter empirischer Untersuchungen sind weitere ergänzende Themen, um zu einer Be-
urteilung des Amtes Betriebsrat in der Praxis zu gelangen.

Eine Erkenntnis aus diesen Entwicklungen des Betriebsratsamtes ist, dass es bei der 
Diskussion um die betriebliche Mitbestimmung nicht mehr um das „Ob“, sondern um das 
„Wie“ in der Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Betriebsrat geht.

Vorwort − Zum Gebrauch des Buches
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Deswegen sind die künftigen Herausforderungen an die betriebliche Mitbestimmung in 
einer digitalen Arbeitswelt mit stets wechselnden Bedürfnissen aller Beteiligten von ent-
scheidender Bedeutung für den „Mehrwert“ und die „Zukunft“ der betrieblichen Mit-
bestimmung (Kap. 8).

Köln Horst-Udo Niedenhoff
April 2024

Vorwort − Zum Gebrauch des Buches
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Zusammenfassung

Der Begriff „Mitbestimmung“ wird oftmals unterschiedlich verstanden und auch ver-
wendet. Es ist daher bei der Diskussion um die „Mitbestimmung“ unbedingt not-
wendig, eine allgemein gültige Definition der „Mitbestimmung“ zu finden, damit keine 
Irritationen aufkommen.

Ansatzpunkte sind die Akteure der „Mitbestimmung“, wie zum Beispiel der Be-
triebsrat oder die Jugend- und Auszubildendenvertretung etc., die Intensität der „Mit-
bestimmung“, wie zum Beispiel die Anhörung, die Beratung oder die Mitentscheidung 
etc., die Ebenen der „Mitbestimmung“, wie zum Beispiel im Betrieb oder auf Unter-
nehmensebene.

Zur Klärung der Begriffe Mitwirkung und Mitbestimmung empfehlen sich daher 
folgende vier Vorgehensweisen: Aussagen über die Intensitätsgrade der Beteiligung der 
Arbeitnehmer und ihrer Vertreter an der Willensbildung im Betrieb und Unternehmen, 
Fixierung der Mitbestimmungsebenen bei den Beteiligungsrechten der Arbeitnehmer, 
Auflistung der dazugehörenden Gesetze und schließlich das Aufstellen einer 

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-44226-2_1&domain=pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44226-2_1#DOI
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 allgemeingültigen Definition der Mitbestimmung mit der Beschreibung der Aufgaben 
der Vertretungsorgane.

Begleitend zur gesetzlichen Mitwirkung und Mitbestimmung im Betrieb findet ein 
weiterer Einfluss der Arbeitnehmer auf ein Unternehmen statt: Gemäß der Koalitions-
freiheit können sie Gewerkschaften gründen, die mit Unternehmen oder Arbeitgeber-
verbänden den Preis der Arbeit (Lohn- und Gehaltstarife) und die Bedingungen des 
Arbeitens (Rahmentarifverträge) aushandeln.

In dieses System ist die Mitbestimmung der Arbeitnehmer eingebettet durch 
Beteiligungsrechte und Wahlen in die verschiedenen Mitbestimmungsorgane. 
Durch die verschiedenen Mitbestimmungsorgane wie Betriebsrat, Jugend- und 
Auszubildendenvertretung, Sprecherausschuss der leitenden Angestellten etc. und 
den unterschiedlichen Legislaturperioden findet in jedem Kalenderjahr irgendeine 
Mitbestimmungswahl im Unternehmen statt. Man könnte − wie in der Politik − von 
einem ständigen Wahlkampf sprechen.

1.1  Allgemeine Definition der Mitbestimmung

Deutschland ist im internationalen Vergleich das Land mit den meisten Mitbestimmungs-
gesetzen: Betriebsverfassungsgesetz, Drittelbeteiligungsgesetz, Europäisches Betriebs-
rätegesetz, Mitbestimmungsgesetz der Arbeitnehmer, Montanmitbestimmungsgesetz, 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz, Sprecherausschussgesetz (s. Tab. 1.1).

Tab. 1.1 Mitbestimmungsgesetze und Mitbestimmungsebenen

Internationale 
Mitbestimmung

Auf freiwilliger Basis Weltbetriebsrat
(In einigen Konzernen schon 
Wirklichkeit)

Gesetz über Europäische
Betriebsräte

Europäischer Betriebsrat

Unternehmensmitbestimmung Montanmitbestimmungsgesetz
Montanmitbestimmungs- 
Ergänzungsgesetz
Mitbestimmungsgesetz der 
Arbeitnehmer
Drittelbeteiligungsgesetz
Europäische Aktiengesellschaft

Im Vorstand des 
Unternehmens
Im Aufsichtsrat des 
Unternehmens

Betriebliche Mitbestimmung Betriebsverfassungsgesetz
Betriebsrätestärkungsgesetz
Betriebsrätemodernisierungs-
gesetz
Personalvertretungsgesetz
Schwerbehindertengesetz
Sprecherausschussgesetz der
leitenden Angestellten

Betriebsrat
Jugend-und 
Auszubildendenvertretung
Schwerbehindertenvertretung
Sprecherausschuss

Quelle: Eigene Darstellung
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In keinem anderen Land ist die Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer im 
Unternehmen von Anbeginn der Mitbestimmungsgesetze so umfassend geregelt wie in 
Deutschland (Niedenhoff 2005a).

Dennoch herrscht seit Anbeginn der gesetzlichen Beteiligung der Arbeitnehmer 
Unklarheit darüber, was Mitbestimmung überhaupt ist und wie ein korrekter Begriff 
Mitbestimmung definiert wird (Popitz et al. 1957; Neuloh 1960; Blume 1964; Blücher 
1966; Institut für Demoskopie Allensbach, 1968; Emnid-Institut 1973; Nienhüser 
et al. 2018).

Auch heute müssen wir leider noch feststellen: Obwohl Mitbestimmung für mehr als 
20 Mio. Menschen in den Firmen Deutschlands gilt und auch täglich praktiziert wird, ist 
die Praxis der betrieblichen oder gar der Unternehmensmitbestimmung in der Öffentlich-
keit nahezu unbekannt.

In den vielen wöchentlichen Talk-Shows der Rundfunk- und Fernsehanstalten kommt 
das Thema Mitbestimmung ebenso nicht vor. Berichtet wird in den öffentlichen Medien 
höchstens, wenn etwas schlecht läuft (vgl. Abschn.  3.9: Betriebsverfassungsrechtliche 
Sanktionen; Abschn. 6.13: Die Betriebsratskosten oder die Kosten der Anwendung des 
Betriebsverfassungsgesetzes). Selbst die Gewerkschaften beschränken sich bei der Be-
richterstattung in ihren Medien fast ausschließlich auf Negativbeispiele.

Der Bundestagswahlkampf zum 19. Bundestag wie auch die früheren Wahlkämpfe der 
politischen Parteien haben gezeigt, dass Mitbestimmung oder vielleicht sogar die Moder-
nisierung der Mitbestimmung ebenso für sie kein besonderes Thema ist. Gleiches gilt auch 
für die jeweiligen Landtags- und Kommunalwahlen.

Zur Klärung der Begriffe Mitwirkung und Mitbestimmung empfehlen sich daher 
folgende vier Vorgehensweisen:

 1. Das Aufstellen einer allgemeingültigen Definition der Mitwirkung und Mit-
bestimmung.

 2. Aussagen über die Intensitätsgrade der Beteiligung der Arbeitnehmer und der Betriebs-
räte an der Willensbildung im Betrieb und Unternehmen.

 3. Fixierung der Mitwirkungsebenen bei den Beteiligungsrechten der Arbeitnehmer.
 4. Auflistung der dazugehörenden Gesetze.

Eine erste gültige Definition der Mitbestimmung gab schon Weddigen in seinem 
Forschungsbericht 1962: „Mitbestimmung im weitesten Sinne ist die Teilnahme der 
Arbeitnehmer durch ihre Vertretungen in Arbeitsgemeinschaft mit Arbeitgebern und deren 
Vertreter an Beschlüssen über Regelungen und Maßnahmen, welche Fragen, vor allem 
sozialpolitischer Art oder Angelegenheiten der Wirtschaftsführung betreffen“ (Weddigen 
1962, S. 14).

Moderner ausgedrückt ist das die Zusammenarbeit von Arbeitgeber und Betriebsrat in 
wirtschaftlichen, sozialen und personellen Angelegenheiten (vgl. Abschn. 3.1: Leitfaden 
durch das Betriebsverfassungsgesetz).

1.1 Allgemeine Definition der Mitbestimmung


